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RS OGH 1972/6/13 8Ob118/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1972

Norm

ABGB §1169

ABGB §1295 IIb2

ABGB §1313a I

ABGB §1313 IIIf

Rechtssatz

Die Gemeinde, die die ihr obliegende Räumung der Gemeindestraße von Schnee auf Grund eines Werkvertrages durch

einen anderen ausführen läßt, haftet diesem gegenüber - unbeschadet einer allfälligen Haftung als Straßenerhalter -

schon auf Grund des Werkvertrages für das Verschulden ihrer Leute, die eine ihnen bekannte, bei der Schneeräumung

aber infolge der Schneelage nicht erkennbare Gefahrenstelle nicht kennzeichneten.
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